
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/5/6 5Ob212/59,
8Ob138/63 (8Ob139/63)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1959

Norm

EO §79 ff

ZPO §226 IIIA

ZPO §411

Rechtssatz

Ein im Inland nicht vollstreckbares ausländisches Urteil kann auch nicht die Grundlage für die urteilsmäßige

Verp7ichtung zur Erfüllung des im ausländischen Urteil zuerkannten, im Exekutionsweg nicht durchsetzbaren

Anspruches bilden.
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